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E-Mail: 

Personal, Versicherung 

Veronika Wolf 
08034/9079-26 
08034/9079-926 
veronika.wolf@nuss-
dorf.de 

  

  

Ihr Schreiben vom, Ihr Zeichen  Unser Zeichen  Nußdorf a. Inn, 09.04.24 
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Austausch der Schranken zum Heuberg ab 06.Mai 2024 

Sehr geehrte Anlieger am Hauptweg auf den Heuberg, 

in der Infoveranstaltung im März haben wir Sie u.a. über den bevorstehenden Schrankenaustausch unterrich-
tet.  

Ab Montag, den 06. Mai, werden die aktuellen Schranken zum Winkelwiesweg und zur Gritschen durch neue 
Schranken ersetzt. Dieser Schritt ist Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, die Sicherheit der Straße zu 
erhalten und den Heuberg, den Naturraum zu schützen. 

Um Ihnen die Zufahrt als Anlieger zu ermöglichen, können die Schlüssel ab dem 15. April bis zum 03. Mai in 
der Gemeinde Nußdorf erworben werden. Bitte wenden Sie sich während der Öffnungszeiten des Rathauses 
(Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr; 
mittwochs geschlossen) an Frau Wolf im Erdgeschoss, Zimmer 4. 
Bitte beachten Sie, dass der erste Schlüssel 10 € und jeder weitere Schlüssel 40 € kostet. Die Ausgabe der 
Schlüssel werden auf einer Empfangsbestätigung festgehalten und sind bei Abholung bar zu bezahlen. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass die Schlüssel an berechtigte Grundstückseigentümer auf den Heuberg verge-
ben werden. Bitte berücksichtigen Sie daher auch die Anzahl der Schlüssel, die Sie möglicherweise für Ihre 
Pächter benötigen. 
Mit dem Mechanismus der neuen Schranke, ist das Befahren der Straße nur für Berechtige möglich. Das Be-
fahren ohne Berechtigung ist damit ausgeschlossen. Fahrerlaubnisse/Berechtigungsausweise für Eigentümer 
und Pächter sind zukünftig nicht mehr bei der Gemeinde einzuholen. 

Wir danken ihnen vorab für eine gute Zusammenarbeit und Ihr Verständnis. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Wolf.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Susanne Grandauer, 
Erste Bürgermeisterin 


